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§ 7  Stillzeit 
(1)  Stillenden Müttern ist auf ihr Verlangen die zum Stillen erforderliche Zeit, mindestens 
aber zweimal täglich eine halbe Stunde oder einmal täglich eine Stunde freizugeben. Bei 
einer zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen 
zweimal eine Stillzeit von mindestens fünfundvierzig Minuten oder, wenn in der Nähe der 
Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 
neunzig Minuten gewährt werden.  Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, soweit sie 
nicht durch eine Ruhepause von mindestens zwei Stunden unterbrochen wird. 
(2) Durch die Gewährung der Stillzeit darf ein Verdienstausfall nicht eintreten.  Die Stillzeit 
darf von stillenden Müttern nicht vor- oder nachgearbeitet und nicht auf die in dem 
Arbeitszeitgesetz oder in anderen Vorschriften festgesetzten Ruhepausen angerechnet 
werden. 
(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen nähere Bestimmungen über Zahl, Lage und 
Dauer der Stillzeiten treffen; sie kann die Einrichtung von Stillräumen vorschreiben. 
(4) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat den in Heimarbeit Beschäftigten und den 
ihnen Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt von 75 vom Hundert eines 
durchschnittlichen Stundenverdienstes, mindestens aber 0,75 Deutsche Mark für jeden 
Werktag zu zahlen. Ist die Frau für mehrere Auftraggeber oder Zwischenmeister tätig, so 
haben diese das Entgelt für die Stillzeit zu gleichen Teilen zu gewähren. Auf das Entgelt 
finden die Vorschriften der §§ 23 bis 25 des Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951 (BGBl. 
I S. 191) über den Entgeltschutz Anwendung. 
 

§ 8 Mehrarbeit, Nacht- und Sonnatgsarbeit 
(1) Werdende und stillende Mütter dürfen nicht mit Mehrarbeit, nicht in der Nacht zwischen 
20 und 6 Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. 
(2) 1 Mehrarbeit im Sinne des Absatzes 1 ist jede Arbeit, die 
1. von Frauen unter 18 Jahren über 8 Stunden täglich oder 80 Stunden in der 

Doppelwoche, 
2. von sonstigen Frauen über 8½ Stunden täglich oder 90 Stunden in der 

Doppelwochehinaus geleistet wird. 2 In die Doppelwoche werden die Sonntage 
eingerechnet. 

(3) Abweichend vom Nachtarbeitsverbot des Absatzes 1 dürfen werdende Mütter in den 
ersten vier Monaten der Schwangerschaft und stillende Mütter beschäftigt werden 
1. in Gast- und Schankwirtschaften und im übrigen Beherbergungswesen bis 22 Uhr, 
2. in der Landwirtschaft mit dem Melken von Vieh ab 5 Uhr, 
3. als Künstlerinnen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und ähnlichen 

Aufführungen bis 23 Uhr. 
(4) Im Verkehrswesen, in Gast- und Schankwirtschaften und im übrigen 
Beherbergungswesen, im Familienhaushalt, in Krankenpflege- und in Badeanstalten, bei 
Musikaufführungen, Theatervorstellungen, anderen Schaustellungen, Darbietungen oder 
Lustbarkeiten dürfen werdende oder stillende Mütter, abweichend von Absatzes 1, an Sonn- 
und Feiertagen beschäftigt werden, wenn ihnen in jeder Woche einmal eine 
ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 24 Stunden im Anschluß an eine Nachtruhe 
gewährt wird. 
(5) An in Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichgestellte, die werdende oder stillende 
Mütter sind, darf Heimarbeit nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen 
ausgegeben werden, daß sie von der werdenden Mutter voraussichtlich während einer 
achtstündigen Tagesarbeitszeit, von der stillenden Mutter voraussichtlich während einer 
7¼stündigen Tagesarbeitszeit an Werktagen ausgeführt werden kann. Die Aufsichtsbehörde 
kann in Einzelfällen nähere Bestimmungen über die Arbeitsmenge treffen; falls ein 
Heimarbeitsausschuß besteht, hat sie diesen vorher zu hören. 
(6) Die Aufsichtsbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den 
vorstehenden Vorschriften zulassen. 


